
Schulv erb and Adel s r ie d- B ons tetten
Amtl iche B ekanntmachung

@W
Haushaltssatzung

des Schulverbandes Adelsried-Bonstetten (Landkreis Augsburg)

für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des Art. 9 Abs. 1 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG)
und des Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG)

sowie der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO)
erlässt der Schulverband Adelsried-Bonstetten folgende Haushaltssatzung:

sl
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt;
er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit

und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit

ab.
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486.230,00 €

4.632.224,00€,

Für das Haushaltsjahr 2026 wird über die fortgeltenden Kreditermächtigungen hinaus
(1.900.000,00 € im HHJ 2025) der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für lnvestitionen
und I nvestitionsförderungsmaßnahmen auf I .400.000,00 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf
3.500.000,00 € festgesetzt.
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Schulverbandsumlage

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von
Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2Q26 auf 457.390,00 € fest-
gesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes um-
gelegt (Verwaltu ngsum lage).



2. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von
Ausgaben im Vermögenshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2026 auf 79.814,00 € festge-
setzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt
(l nvestitionsum lage).

3. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl bei der
Verwaltungsumlage sowie bei der lnvestitionsumlage jeweils nach dem Stand vom
0 1 . 10.2025 auf 21 8 Verba n dssc h ü le r festgesetzt.

5. Berechnung der Schulverbandsumlage für die Mitglieder des Schulverbandes:

Gemeinde Adelsried (1 32 Verbandsschüler)
-Verwaltungsumlage (132x 2.098,1193 € =)
-lnvestitionsumlage (132 x 366,1 1 93 € =)

4. Festgesetzt werden somit je Verbandsschüler
die Verwaltungsumlage auf (457.390,00 € 

= 
218 Schüler =)

die lnvestitionsumlage auf (79.814,00 € 
= 

218 Schüler =)

Gemeinde Bonstetten (86 Verbandsschüler)
-Verwaltungsumlage (86 x 2.098,1193 € =)
-lnvestitionsumlage (86 x 366,1193 € =)

2.098,1193 €
366,1193 €

276.951,74€,
48.327,75€

325.279,49€

180.438,26 €
31.486.25 €

211.924,51€,
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Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem
Haushaltsplan wird auf 80.000,00 € festgesetzt.
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Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2026 in Kraft.

Das Landratsamt Augsburg hat die vorstehende Haushaltssatzung samt Haushaltsplan gewürdigt und
mit Schreiben vom 09.04.2026 (Az. 31-940102-3) mitgeteilt, dass die Genehmigung der vorgesehenen
Kreditaufnahme bis zu einem Gesamtbetrag von '1.400.000,00 € erteilt wird.
Gleichzeitig mit dieser Bekanntmachung liegt der Haushaltsplan samt allen Anlagen bis zur nächsten
amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung öffentlich auf (Art. 65 Abs. 3 i.V.m. Art. 24 Abs. 1

Satz 1 KommZG) und kann in der Gemeindeverwaltung Adelsried, Dillinger Str. 2, 86477 Adelsried, Zim-
mer 16, eingesehen werden.

Adelsried, den 20.04.2026

Bernhard,
Vorsitzender und 1. Bürgermeister
der Gemeinde Adelsried
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